
Wissenschaftszentrum 
Nordrhein-Westfalen 

Kulturwissenschaftliches 
Institut  

Wuppertal Institut für 
Klima, Umwelt, Energie 
Institut Arbeit 
und Technik 

 

Minijobs gegen Schwarzarbeit ? 

Workshop FIWE- Projekt
2. Februar 2006

Dorothea Voss-Dahm
Institut Arbeit und Technik, Gelsenkirchen



2

Wissenschaftszentrum 
Nordrhein-Westfalen 

Kulturwissenschaftliches 
Institut  

Wuppertal Institut für 
Klima, Umwelt, Energie 
Institut Arbeit 
und Technik 

 

Was sind Minijobs?

• Gesetzliche Grundlagen: SGB III-VI; EstG
• Minijobs als ausschließliche Beschäftigung
• Minijob als Nebenerwerbstätigkeit
• Minijob für haushaltsnahe Dienstleistungen in 

Privathaushalten
• Kurzfristige Beschäftigung
• (Midijobs)
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Steuer- und abgabenrechtliche 
Behandlung von Minijobs

• Minijobs als ausschließliche Beschäftigung
- AG zahlen 25% Abgaben auf das Bruttoentgelt (RV 12%, KV 11%, pauschale 

Lohnsteuer 2%)
- AN-Einkommen sind steuer- und abgabenfrei, d.h. brutto=netto
- AN erwerben keinen eigenständigen Anspruch in der KV, verminderte Ansprüche 

in der RV
• Minijob als Nebenerwerbstätigkeit
- AG zahlen 25% Abgaben
- Für AN bleibt der Minijob im Nebenerwerb steuer- und abgabenfrei
• Minijob für haushaltsnahe Dienstleistungen in Privathaushalten
- AG zahlen 12% Abgaben auf das Bruttoentgelt (RV 5%, KV 5%, pauschale 

Lohnsteuer 2%), AG können 10% ihrer Aufwendungen (max. 510 €) von der 
Steuer absetzen
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 Strukturveränderungen der abhängigen 
Beschäftigung in Dienstleistungssektoren und 
in der Gesamtwirtschaft, 1999 - 2004

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Sonderauswertung des IAT

Wirtschaftszweig Beschäftigte 

 Insgesamt Vollzeit Teilzeit ausschließlich 
geringfügige 
Beschäftigung 

Einzelhandel (WZ 52) 2.716.167 49,0% 24,7% 26,3% 

Änderung 1999-2004 -0,3% -11,5% +6,6% +20,9% 

Hotels (WZ 55.1) 277.413 69,9% 6,0% 24,1% 

Änderung 1999-2004 +8,4% +0,8% +16,2% +35,9% 

Reinigung (WZ 74.7) 702.828 26,3% 26,4% 47,3% 

Änderung 1999-2004 +11,2% -0,3% +25,2% +11,4% 

Gesamtwirtschaft 31.326.848 70,9% 13,8% 15,3% 

Änderung 1999-2004 +0,6% -6,6% +17,6% +31,6% 
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Wo arbeiten geringfügig Beschäftigte?

Quelle: 
Bundesagentur 
für Arbeit 
(2004): Mini-
und Midijobs in 
Deutschland. 
Sonderbericht 
S. 28.
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Sozio-ökonomische bzw. demografische Charakteristika von geringfügig 
Beschäftigten (GF)

• Infratest Sozialforschung (2003):  GF sind Schüler und Studierende (42%), 
Rentner (14%), Arbeitslose (14%), verheiratete Frauen mit erwerbstätigem 
Partner (ca. 30%) 

• Mikrozensus (2003): 76% aller GF sind Frauen, davon drei Viertel verheiratet. 
19% der Frauen sind jünger als 30 Jahre.
24% aller GF sind Männer. 38% der männlichen GF sind jünger als 30 Jahre. 

• RWI 2004:  75% der GF verfügen über einen Berufsabschluss
Unter GF Männern in Ostdeutschland und ausländischen GF hoher Anteil 
„Alleinverdiener“, die auf den Minijob als Brückenfunktion setzen.
Etwa die Hälfte aller Minijobber erzielt einen Stundenlohn von 8 €. 
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Woher kommen geringfügig Beschäftigte ?

Zitiert aus: verdi (2005): Regelungen bei den geringfügigen Beschäftigungen 400 € Mini- und 
Midijobs
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 Woher speist sich Bedeutung und 
Zunahme von geringfügiger 
Beschäftigung? 

Geringfügige Beschäftigung

voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigung

Fragmentierung von Arbeitsvolumen, Substitution von 
sozvers-pfl. Beschäftigung durch Minijobs

Schwarzarbeit

Legalisierung durch Umwandlung in Minijobs
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Anreize, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Minijobs
umzuwandeln (1)

• Dienstleistungsproduktion: Abbau von Arbeitsvolumen, Leistungsintensivierung
• Bsp: Verkäuferin 6.Berufsjahr im Einzelhandel, verheiratet, 1 Kind, LstKl V 

Sozialvers. Beschäftigung
Halbtagskraft (19,25 Wostd)

1.176 € brutto (12,85€/Std)

626 € netto (7,70 €/Std)

(Abgaben AG: 

245 €)

Abgaben AN: 

550 €
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Anreize, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Minijobs
umzuwandeln (1)

• Dienstleistungsproduktion: Abbau von Arbeitsvolumen, Leistungsintensivierung
• Bsp: Verkäuferin 6.Berufsjahr im Einzelhandel, verheiratet, 1 Kind, LstKl V, auch 

als geringfügig Beschäftigte „richtig“ eingruppiert

Sozialvers. Beschäftigung Minijob
Halbtagskraft (19,25 Wostd) 7,18 Wostd

1.176 € brutto

626 € netto (7,70 €/Std)

(Abgaben AG: 

245 €)

Abgaben AN: 

550 €
Brutto = netto 400 € 
(12,85€ Std)

(Abgaben AG: 100 €)
Abgaben AN: keine, 
reduzierte Ansprüche
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Anreize, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Minijobs
umzuwandeln (2)

• Bsp: Verkäuferin 6.Berufsjahr im Einzelhandel, verheiratet, 1 Kind, LstKl V, 

Minijob (nach Tarif)
7,18 Wostd

Brutto = netto 400 € 
(12,85€ / Std)

7,70 €

„Kombilohn“-
Gewinn für 
AN
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Anreize, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Minijobs
umzuwandeln (2)

Bsp: Verkäuferin 6.Berufsjahr im Einzelhandel, verheiratet, 1 Kind, LstKl V, als 
geringfügig Beschäftigte erhält sie keinen Tariflohn, kein Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld

Minijob (nach Tarif) Minijob (untertarifliche Bezahlung)
7,18 Wostd 12 Wostd

Brutto = netto 400 € 
(12,85€ / Std)

Brutto = netto 400 €      
(7,70 € / Std)

7,70 €

„Kombilohn“-
Gewinn für 
AN 7,70 €

„Kombilohn“-
Gewinn für 
AG
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Vorteile für AN durch Legalisierung in einen Minijob 
• Geringfügig Beschäftigte sind arbeitsrechtlich 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gleichgestellt (Urlaubs-
Weihnachtsgeld, Sonderzahlungen, Urlaubstage, Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall, Feiertagsvergütung, Mutterschutz, Elternzeit)

• Auch im Minijob haben sie keine Steuern und Sozialabgaben zu leisten 
• Legalisierung „an sich“

Vorteil für AG durch Legalisierung in einen Minijob
• Mehr Verlässlichkeit durch Arbeitsvertrag
• Ggf. höhere Produktivität
• Arbeitsentgelt ist steuerlich geltend zu machen
• Bürokratischer Aufwand der Legalisierung ist gering
• Nachteil: 25% bzw. 12% Abgabenquote

Anreize, Schwarzarbeit in Minijobs umzuwandeln (1)
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Minijob in der Praxis: 
Es ist denkbar, dass AG die Abgaben auf die AN umwälzen wollen

Anreize, Schwarzarbeit in Minijobs umzuwandeln (1)

10 € schwarz/Std

40 Monatsstunden

400 €
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Minijob in der Praxis: 
Es ist denkbar, dass AG die Abgaben auf die AN umwälzen wollen

Anreize, Schwarzarbeit in Minijobs umzuwandeln (1)

10 € schwarz/Std

40 Monatsstunden

400 € 400 €

100 €

Umwandlung Minijob
10 €/Std

40 Monatsstunden

25% 
Abgaben AG
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Es ist denkbar, dass AG die Abgaben auf die AN umwälzen wollen

Anreize, Schwarzarbeit in Minijobs umzuwandeln (1)

10 € schwarz/Std

40 Monatsstunden

400 € 400 €

100 €

Umwandlung Minijob       
10 €/Std

40 Monatsstunden

25% 
Abgaben 
AG

Umwandlung Minijob
7,50 €/Std

40 Monatsstunden

300 €

75 €
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• Mischformen aus Schwarzarbeit und Minijob

Anreize, Schwarzarbeit in Minijobs umzuwandeln (2)

Legaler Minijob400 €
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• Mischformen aus Schwarzarbeit und Minijob

Anreize, Schwarzarbeit in Minijobs umzuwandeln (2)

Legaler Minijob250 €

Zusätzlicher Zeitbedarf, 
Weihnachts- Urlaubsgeld, 
besondere Aufgaben

„schwarz“
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Minijobs gegen Schwarzarbeit? 

Bietet die gesetzliche Regelung Anreize, Schwarzarbeit zu legalisieren?

• Gesetzliche Regelung: 
AN brutto=netto, d.h. Subventionierung setzt bei AN an.
AG zahlen 25% bzw. 12% Beiträge auf das Bruttoentgelt, keine 
Subvention.

AN Interesse an einer Legalisierung > AG Interesse

• Wenn AG an „kostenneutraler Legalisierung“ der Schwarzarbeit 
interessiert ist, wird er die Beiträge überwälzen wollen. Das Netto-
Einkommen  für die Beschäftigten wird sinken gegenüber der 
Situation auf dem Schwarzmarkt. 

• Minijob als legaler Sockel – weiter gehender Bedarf „schwarz“. 
„Teillegalisierung“ der Schwarzarbeit.
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Minijobs gegen Schwarzarbeit? 

Bietet die gesetzliche Regelung Anreize, Schwarzarbeit zu legalisieren?

Fazit

• Die Minijob-Regulierung erhöht das Interesse der AN an einer Legalisierung 
der Schwarzarbeit

• Das gilt nur für AN, die anderweitig sozial abgesichert sind
• In der Umsetzung könnten AN einen Einkommensverlust hinnehmen müssen

• Selbst wenn die Minijobregelung in einigen Branchen (private HH, Bausektor) 
zu einem Rückgang der Schwarzarbeit beigetragen hat, können die 
zusätzlichen Steuer- und Sozialversicherungseinnahmen das Wegbrechen 
derselben in anderen Branchen, wo eine Substitution von 
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung durch Minijobs stattgefunden 
hat, nicht kompensieren.

Vielen Dank!


